
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

12. l.Vla;i. 1972 

I, 

Nr. 2655 

Di~ Einwohnergemeinde Langendorf legt dem Regierungsrat den 

speziellen :Bebauuns~plan Grünernstrasse zur Genehmigung vor, 

Der Plan und die zugehörigen Bauvor~chrifter:). wurden vom 28, r1lai .... 

28, Juni 1971 öffentlich aufi:ellflt;t. Der G-f3meinderat hatte vier 

Einsprachen, zu be]+andeln, Ein Entscheid wurde an die Gemeinde

versam.mlung weite:rgezogen. Dieee hat am 28. Januar 1972 die Be .... 

sahwerde abgewiesen, den speziellen l3ebauungsplan mit e:j..nem Vor ... 

behalt betreffend Stockwerkzahl und die Bauvorschriften genehmigt. 

II. 

Gegen den abweisenden Beschluss der Gemeindeversammlung fUhrt 

der legitimierte Stimmbürger Herr Erwin Gruber-Mathys, Grünern

strasse 19, Langendorf, beim Regierungsrat Beschwerde. Auf die 

rechtzeitig eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Herr Gru

ber verlangt sinngernäss Nichtgenehmigung. Die Gemeinde bean

tragt Abwei~ung der Beschwerde. 

Der Regierungsrat s~ellt fest und zieht in Erwägung: 

Der Beschwerdeführer macht gelt~nd, das zum Bebauungsplan gehörende 

J.Vlodell sei nicht öffentlich aufgelegt worden und während der 

AuflagefriBt nicht zur Verfügung gestanden; § 11 Absatz 2 der 

speziellen Bauvorschriften sei rechtswidrig, weil diese Bestimmung 

bei Block A ein Attikageschoss mit einer Fläche von maximal 60 % 
der darunter liegenden Geschossfläche vorsehe; die Erschliessung 

der Ueberbauung von der Grünernstrasse her sei unrichtig; Block G 

sei nicht 4 .... geschossig, sondern nur 3-geschossig zu gestatten. 

Schliesslich habe die Gemeinde die in § 12 Absatz 2 des Bauge

setzes vorgesehenen Fristen nicht eingehalten. 
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Nach § 76 Absatz 2 des Baurgelementes von Langendorf muss für 

eine Arealüberbauung, wie sie der spezielle Bebauungsplan Grünern

strasse vorsieht, ein Modell 1:500 angefertigt werden. In den 

öffentlich aufgelegten speziellen Bauvorschriften (Einleitung) wird 

richtigerweise auf dieses Modell hingewiesen. Dass es im Publi

kationstext selbst (Amtsanze±ger) nicht ausdrücklich erwähnt 

wurde, ist unbeachtl±eh •. ;Jlm Geg{3ps§:;t;z:_ zu der, 'Y:'~rn-·.~em~.:i:~·de-

rat vertretenen ·AuffasS:'Jing. n~:a.t]_e · äp$.r:, qas J.VIod~-1~ bei d;ieS8f~·~_Sach

lage Gegensta:rid:' d·er'\Ö'ffentlichem Auflage zu bilden. Durch ein 

Versehen stand eslc~'>die:n·:®:insprechern während der Auflagefri$.t ;nicht 

zur Verfügung:· Wi•ef ·c:rer' Beschwerdeführer in ,seiner Ergänzungsschrift 

aber selbsi:P;,r 'ausfUhrt, wurde 'lihm und ~~den weitern ,Einsp:re.ehern das 

J.V1odell k'urz ~rlaöh AblaUf der Auflagefrist vorgelegt.,, Der :.:ß\i:Ysqhwerde

führer Yfiatte'::aemnaöh Gelegenheit, ±:m~v-w:elLtern. Verfiahren di?,}.aufgrund 

der Modellkenntnis notwendig scheinenden Rügen anzubringen. Der 

For.~ange.l wurde dadruch behoben und die öffentliche Auflage muss 
I '! ·' ,\ ':j~· .. t~~-~.1," j'\ ·~; 

nicht wiederholt werden. 
_:·~j ; r.·~ ~· 1"·'\ • • •. < '"", ' 

.§ l;]._.:Apf3a;1jz._i;2 .der spezielle:t:!.;Bauvorschriften laut~t :. ~~~~B-~., (J.as Gebäude 

.A dar:f etn. 4-ttikageschoss ( oll.:r.J.e. ,Jj~ftaufbau) wi t ej,.ner,; Ge.E3?~.oss

fläche von max. 60 ~rozent 9;er dp.;runter liegenden VolJ,.ge.s_cl'wsse 
·.· ._,_ ' '· :. 

aufweisen." Um die Rechtswidrigke;.i,;t q~eser Besti.q.unup.g darzulegen, .. , . . . ~ . 

beruft sich der Beschwerdeführer auf § 61 lit. f. des Bauregle-

mentes L~ngeridorf .. , · wonach ·be±m -Aitikaeteschos·s d:ie aÜsgebaute 

Bruttof-läche nicht mehr als die~'Häl:f-te· d·es ,:daruhter ·:liegenden 

Vollgescho'sses ausmachen··dar:Jf, ... ·niese.r '·Ei:b.wand.:·t±st unrichtig, 

er verke:hht das 1ifeäen de's~: .speziel.leh'- Bebauungsplanes. Nach § 18 li t. 

c Baur'eglement ·Langend·ocr·f .. dürfen:· beim speziellen Bebauungsplan. 

die besonderen Vorschriften über die allgemeinen Bestimmungen des 

Baureglementes hinausgehen. Diese Regelung entspricht auch § 10 

Absatz 2 in Verbindung mit § 7 Ziffer 6 + 7 des Kantonalen Bauge

setzes (Erlass einer speziellen Bauordnung im Rahmen eines speziellen 

· · Bebauungsplanes). Zudem lässt § 76 Absatz 2 des Baureg,lementes Ge

bäude mit maximal 6 Geschossen zu. Die in § 73 des Baureglementes 

Langendorf festgelegte Ausnutzungsziffer von 0.7 ist für die Gesamt.-
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überbauung beachtlich und wird nicht überschritten, 

Ob die Ein- und Ausfahrt zum überbauten Areal von der Grünern

strasse, wie es der Plan vorsieht, oder von der Stöcklimattstrasse, 

wie es der Beschwerdeführer verlangt, erfolgen soll, ist weitgehend 

eine Ermessensfrage, dabei dürfen neben den verkehrstechnischen 

Gesichtspunkten auch andere planerische Aspekte, wie die G~staltung 

der einzelnen Gebäude usw. eine Rolle spielen~ Die Grünernstrasse 

soll später nach Angabe der Gemeinde auf 6 m Breite ausgebaut wer

den. Die Stöcklimattstrasse soll in nächster Zeit bis zur Einmün

dung in die Grüne~trasse gebaut werden (die Planauflagefrist 

läuft in den nächsten Tagen ab). DGr Verkehr aus und zu der unter~ 

irdischen Einstellhalle wird dann über die Grünernstrasse -

Stöcklimattstrasse auf die Kantonsstrasse Rüttenen-Langendorf ge

leitet, so dass der vom Beschwerdeführer erhobene Einwand, die 

schmale Einmündung der Grün~ernstrasse in die Weissensteinstrasse 

genüge den Verkehrsanforderungen nicht entfällt. Diese Einmündung 

soll später aufgehoben werden. Die Stöcklimattstrasse, die parallel 

zur Weissensteinstrasse verläuft, soll diese nach erfolgtem Voll

ausbau entlasten. l\1an will deshalb diese "Hauptader" möglichst von 

neuen, direkten Ein- und Ausfahrten befreien; die von Norden her 

vorgesehene Erschliessung von der Grünernstrasse her ist deshalb 

weder willkürlich noch sachlich unbegründet. 

Der der Liegenschaft des Beschwerdeführers (GB Nr. 636) gegen

überliegenden Block C im nordwestlichen Teil des Planareals war 

gernäss öffentlicher Auflage 5-geschossig vorgesehen. Der Beschwerde

führer hat diese Anord:nung als "Affront" gegenüber den benachbarten 

Gebäudeeigentümern empfunden und als städtebauliQh falsch taxiert. 

Auf die Beschwerde des Herrn Gruber beschloss die Gemeindever

sammlung im Sinne einer Kompromisslösung die Herabsetzung auf vier 

Geschosse. Wo die Dominante (5-geschossiger Bau) gesetzt werden 

soll, ist vorab eine Frage der architektonischen Gestaltung, die -

sow~it die gesetzlichen Abstände eingehalten werden - ins Ermessen 

des planenden Gemeinwesens fällt. Das Begehren des Beschwerde-
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führers, es sei an dieser Stelle nur ein 3-geschossiger Bau zu ge

statten, ist deshalb rechtlich nicht begründet. Im übrigen,wird, 

wie aus den nachfolgenden Ausführungen unter III zu entnehmen. ist, 

die Veränderung der Geschosszahl (Herabsetzung bei Block C und 

Erhöhung um ein Geschoss bei einem andern Gebäude) noch Gegenstand 

einer neuen Auflage bilden. 

Was schliesslich die Rüge des Beschwerdeführers betrifft, die 

Gemeinde habe die in § 12 Absatz 2 des Baugesetzes für die Behand

lung von Bauplanbeschwerden durch Gemeinderat und Gemeindever

sammlung vorgesehenen Fristen nicht eingehalten, ist festzustel

len, dass es sich dabei um Ordnungs- und nicht um Verwirklichungs

fristen handelt. So hat der Regierungsrat in einem grundsätz~ 

liehen Entscheid (GE XXVII, Heft 1963, Nr. 19) ausgeführt~ dass 

beim Vorliegen mehrerer Einsprachen eine seriöse Behandlung durch 

die Gemeindeorgane innert 1 resp. 2 Ivlonaten praktisch ausgeschlos

sen ist und bei Einhaltung dieser Fristen nur ein geringer Teil der 

von der Gemeinde beschlossenen Bebauungspläne genehmigt werden 

könnte. 

Die Beschwerde erweist sich somit in allen Punkten als unbegründet. 

Sie ist abzuweisen. Der Beschwerdeführer hat eine Entscheidgebühr 

und einen angemessenen Beitrag an die Verfahrenskosten zu bezahlen; 

diese Gebühr ist auf F'r. 80.-- festzusetzen. 

III. 

In formeller Hinsicht sind zum Planauflageverfahren folgende 

Bemerkungen anzubringen: Ziffer 2 des den Plan genehmigenden 

Gemeindeversainrnlungsbeschlusses vom 28. Januar 1972 lautet: 

"Dem speziellen Bebauungsplan Grünernstrasse wird die Genehmigung 

erteilt unter dem Vorbehalt, dass innerhalb der vorgesehenen 

Ueberbautmg folgende Geschossverschiebung vorgenommen wird: 

Das ;a;ebäude b wird um 1 Geschoss herabgesetzt (Geschosszahl 

·somit 4 statt 5), während eines der Gebäude D, E oder F um 

1 Geschoss erhöht werden kann (somit 5 statt 4 Geschosse)." 
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Im H:j_nblick auf den unklaren Vorbehalt der Gemeindeversamml'ung 

ist der Plan noch einmal öffentlich aufzulegen. Es muss nämlich 

im speziellen Bebauungsplan genau fixiert werden, welches Ge

bäude um 1 Geschoss erhöht werden soll. Die Geschosszahl muss 

für dieses Haus - wie für die andern Gebäude auch klar aus 

dem Plan ersichtlich sein. Der Bauherrschaft eine Auswahl unter 

3 Gebäuden zur Geschosserhöhung anzubieten ist nicht zulässig. 

Der Gemeinderat wird nach Rücksprache mit der Bauherrschaft ent

scheiden müssen, wo der 5-geschossige Bau plaziert werden soll. 

Der Plan ist nach dieser Fixierung während jb: ·T~gen ö::f{ent:Lich 

aufzulegen unter ausdrücklichem Hinweis darauf, .das$ nur .d1e 

Veränderung der Geschosszahl bei Gebäude C und Gebäude X Gegen

stand der neuen Auflage 'bildet, gegen die Einsprachen zulässig 

sind. Falls bei der zweiten Auflage keine Gemeinderatsbeschlüsse 

an die Gemeindeversammlung weitergezogen werden, kann der Plan 

resp. die Geschossänderung gernäss § 15 des kantonalen Baugesetzes 

durch den Gemeinderat dem Regierungsrat direkt zur Genehmigung 

vorgelegt werden. 

Da sich sonst keine Einwände gegen den speziellen Bebauungsplan er

geben, kann dieser unter dem Vorbehalt dass die Frage der Geschoss

erhöhung bei einem der drei Gebäude D, E und F vorläufig von der 

Genehmigung ausgenommen wird und erst nachträglich, das heisst 

nach erfolgter, neuer Planauflage vom Regierungsrat sanktioniert 

werden kann, genehmigt werden. Auch den spez. Bauvorschriften 

darf die Genehmigung erteilt werden. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Die Beschwerde des Herrn Erwin ·Gruber-Mathys, Langendorf, 

~i~d abg~wiesen. 

Der Beschwerdeführer hat eine Entscheidgebühr (inklusiVe 

Verfa.hrensko"sten) von Fr. 80.--'- zu bezalllen. 
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2 •. :Der:·spezielle Bebauungsplan Grünernstrasse der Einwohnergemeinde 

.:: _ .. .:-Langendorf wird genehmigt. Von der Genehmigung ausgenommen 

-ist die Veränderung der Geschosszahl gernäss Abschnitt III 

der;vor~tehenden Erwägungen. 

3. Die speziellen Bauvorschriften zum speziellen Bebauungsplan 

Grünerristrasse Langendorf werden genehmigt. 

4. Die Gemeinde wird verhalten 9 der Kant. Planungsstelle noch 

4 Pläne (wovon 1 auf Leinwand ~ufgezogen) zuzustellen. 

Entscheidgebühr inkl. Kosten~ 

Genshmigungsgebühr~ 

Publikationskosten: 

Bau-Departement (3) 
Hochbauamt (2) 
Tiefbauamt (2) 
Jur. Sekr. Rz (3) 

Fr. 80.-- (Beschwerdeführer 371)1TN 

]'r. 80.--

Fr. 16.--

Jfr• 96.-- (EG Langendorf Kt.Kt.4513 

========= Staatskanzlei Nr. 372). 

Der Staatsschreiber 

' ! ....... ) ' : 

·7 ','> .. CL'-

~~~ Planungsstelle (2) 9 mit Akten und 1 genehmigten Plan 
und 1 Expl. der genehmigten Bc:mvorschriften 

Kreisbauamt Solothurn, mit 1 genehmigten Plan (folgt später) 
Kant. Finanzverwaltung (2) 
Amtschreiberei Solothurn 
Sekretäriat Katastersahatzung 
Ammannamt der EG 4513 Langendorf, mit 2 genehmigten Plänen (später) 

und 1 Expl. der genehmigten Bauvor
schriften 

Baukommission Langendorf 
Herrn Erwin Gruber-rlfathys, Grünernstrasse 19, 4513 Langendorf 

Amtsblatt 
Einschreiben/Nachnahme 
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Gebiet der GB Er, 492 + 769 a:1 de::c GrUslcrnDtrassc mit so
fortiger 1;-fj_:dmn.c, nach GenebTDigtn,; dtlrch dert Gc,meinderat u.nd 
dureil den Ji.egi.orungsrat des Kantc:~1s Solot'cw.rn mit der Fublil:::a-· 
tj_on des Genehmigl.mgsbcsch1us~1es im Jtmtf.:3bL.d;t in Kraft u.nd 
erl8.::::~:3·i~ für die lJebel~bauunc; dieseEo Ge1Jieto[:; ~ipezielle:; Bc:w.vor
schriften, 

Durc~~· diese B8.1).vo:cscJJ:::.~j __ :'t:'tsn soll eine vJ=Lrtr::chaftlichc' v.nd :in 
städtebaulicher Hir!_sjcJ·Lt geordnete UebE~rbatnnlC~ erzielt vrerd.Em 9 

unter Bcrücks~l.cht:i.?;unf, möglichst \.'o=Ltgel1cnder l~'rcj_7..Üßt::?;keit 
f·Lil~ Cii(:; Becl i..i:cf·;_liss e clüT' Bc:.t.1J.b.el'"):csc 1:.ta.ft €11 ,, 

Plan J.. 500 

Hodel]_ 1 500 

GeJ. tu.ngsbenüch 

Zonenei.nte:Llung 
1-ilJ.fJilU~t Zl.!Jlg 

Gl~ünf1äcbe:;:l 

J.i'rc:i.flächen 

( AusE-;chnitt aus Blatt 5 + 9) 

Dei' spez,j_;:;]J.c }3e1mUJ).Yl(';uplan um.:fC~:=:;st clas Gebiet 
der beiden GrundstUcke GE Nr, 492 tm~ 769 und 
l. c··~,:J u i.m Plan orange u.mrc=;_ne.et. 

Dt=J.S Gchi.et c1ef:3 EJpezj __ c;llcn BcbauungspJ..ano~3 
liegt ü1 der r.Tehrfc:unilj_cnha1.'f3ZOne VJ 3 und 
laubt 9 clc. die C'r'Y'LJJ:J.0.stück:Ll.äche Ubc:c 10 r 000 
~et~~rt fG ·r·< re~ejr~~~~D~0 7}~~cnt) -~x 

; .c c .. C • ] \ ,, '' " !L , _ ~ '- '-· L c..<. ..>. , •. 0 . ~· .... w.d. • 

6 .-.. r(.esc1::to s s i.{~t.? i.iJ otLll.t)a 1.1·t~ c~11 rni~t e ir.ln:Lr} ALLSrli:Lt z 1J11g3 .. , .. 
zi.f:fer von 0" 70,. 

Dj_c in I'l2n ~'8/.?.sj_cl:uletc:n I'J:·s:Lflüche:;n sind r:.<ls 
Gy~iiv·J'.:;;-~1 ~1?,,....,··'") tJ· .... ·rwl Il"-irc::lr: .. ,.C"'.--JJ·el·~,J::).~-,.~ 8 ) r7.~, --~r-

··· vL.t . . c.d. _t_, . .J,c_~ \_. \ . _.:..f.h~-· <:- ~--- .l )_ -~ .L ~-."") j_ .. ~ --'- J' - ::'-t. l• /...J ... .1 V- 6 C ..... 

s'C8~J--C8Jl Ul!.·l ::-e:.t.lSB8fJ. il:tr.·cn~ Z·~·lGCk CT'}1Cilterl -b]_-:;il)8l1.(. 

Dc1s G·e1:;j_tJt -:.:j __ x~a. r;;j_t 2 ~-- 5 gc:scllos:..~j_gerl ITelJ.J>-~ 

fc.trJ.iJ.~ierl.l1~i.-~L~~~o~c·l1 iJ.i~ex~1)C.lu~t ~ l)i.c .:..\br1eS~3-ullg tu~1c.l 

H.:1r=.~~-bE.t·~...~~·.: .. ~J_r:.~.cr;. :Cest~;c~Letst ·; lJi.e 3T·;_~tt::ofläcl1c F;..lJ..ei· 
1. T o ~:l!.--L~:~ e ~) cl~L( ~ f:; G (. c1cL. cJ i .. e 5.rD. ~?J .C! 11 e :l_r'i(-se t J~c:te~ c:r1 er; 

l):ro ::::_ u~:l..!c ,~2.2.~~:~:l :~~-~- .:·.:_j_ c~ _;~!.t U -~_; (_:: .:cE~ ci:I'~:-·. :~.-c cr1:) })i e G·:J s c:i1(J ;:..:;s ..... 





GrellZ8,1Js-CöJ:lc1 G 

G e1:Jäudeabst~:inc1c 

Zuc;ang:=n·Tege 
Zufahrte;n 

Abstel.J.plätze 

Garagen 
EiwJtellplätze 

Dachform v.nd Dc:~cb-

aufbauten 
At; t il~E:\g es clj_o s s 

Die Gr·erJ.~j·--- 1)Tl.d (}e·b~i.t-;~c1e(Jl)s~täl'ld_c; cle::c Ba.l~L·ten 

sowie die Abst~nde von den Strassen sind im 
P~an eingetr~gen. 

Die J~rstellun.; deT S-l.:;öcklimOJ.tt;.-d:re .. sse und cl.eT 
1~ 't' r:<'\)'='11 c1 e"r n.,~;} ,-, Co<'n c< + ]''~ >'\ ;:..; Q '"'""I1 'jc·o l r,•+ UCY!Tl.C; "'"'' § 2'7 •• /_,:;> Ct. ........ - V_... l.,._j __ ..._ • ..~... ..., __ k) V . ~,- ....... ....... ...... . -'-[~ u C.:; c ... .. __ ·J .. ~~ ,._J 

und 28 des GemeindebauregJew:mtes so1r..Le nacl1 
den Bcstinlirro.nge:rl clGE\ }'crirrE-;terTeglemcntes. FL1r 
c'l.ie R.ealisicrung der tJe::berbav.u:ng j_st vorder·-· 
]1_and der 13au der DtöcklimattstrarH:le ni.cht not~
Hendig. 

Dl. (:'; r;_'_,_,-L. (,;..1,'"' .. ]" . .... ~:~ P;!:.,TP.f!',P I!).YlO, '7.u·L0 q l'J r-i·- Cl'\1 ( r:;·y;:l u ,, )~1.0' r-.n!1'':i l + ) _ l..v~c..<.J .. ,, • -C..." .... - .. L-' • c:.-... "'J.L 0 ~- U.·.c;,~-•C/.· .v 

sind entspn;chend den Ei.ntr2.gtmgen im speziellen 
Bebau1.lne;splan ausztlf'lthren. 

Dj_e im spe~üe11cm Beb<:-ru.urtr;splan. vo:r--:::~esehcnen 

Abstellplätze (grau an{_;emal t) suHic deren An··· 
z;ahl 1.md Anorclnunc; sind verbindl:Lch v .. nd j c;;Jeils 
mit den Geb~udon A resp. C zu erstcJ~en. 

Bei der Ueberbautmg gemäss dem spe:;üollen 
Bebauungs:pJo.n ::JirJ..d oberirdj_sche Garagen tmter-
sagt. Dj_e Büu::tell]Jlt-i.tze sind in einer unter-· 
j_rdü.3chen ~8instellhc:üle untorgebJ::·acht, D:Le 
et8.ppornveise ~-i.nsfi..i.hrung 5 ooT:J:i..e der entsprec:b.ende 
Kostenverteiler~ ist unter den Beteiligten zu 
regeln. 

Irrt Gebiet des speziellen J3ebauu .. ngsp1anes sind 
Binfriedigurlgcm. jeglicher· Art nicht gestattet. 

Im Gebj_et des speziellen I:le'bmrt.mgsp1anes 
wüssen die Gebäude Flachdächer aufweisen. Dach
aufbauten sind nur ftir Liftaufbauten, soweit 
sj_t; zu_r }3edienu.ng deT ol)ers ten GeEJchosse not"· 
wendig sin~, gestattet~ dabei ist dsr Assthetik 
gexrli.ge~1d Eteci'rtru_rL:S zu.. ti'lagerl ,. 

Nur dss GebliuJe A darf ein Attikageschoss 
( ol.u.J. t~ ~~~L~f·ta rc:rl\a.·J~) ~~·1 .~. t t: j .. .r:L~:::I' Ge c~c~lJo s s f·l~ic ~-~::: ·v () :J. 

max. 60 ProzsnL dGr darunter liocenden Voll~s
sc~Dsse aufweisen. • 





D.g J.~:OJ.18 

Aes-tlle.lcj_scl1o 
Anforderm1gen 

Ergänzende 
Vorsc.hr}_ftE:m 

In.h:rafttreten 

t ""t '> 
., ... ~ ....... ::..:~· .. 

J~.rt,~~e~)r-:;.:J.te od_t.)r ir!r.:.t=.:r.t1i.ee:erldu T:~c~] __ l:~on.c E~j_r.~.d fj;_=:nt8.us 
§ 2C> d. e f:3 J{n.rl t 9 l\1 G l'r~·~,~~:-1l}Ej 1.JJ:-· C r:,l ~=.r.t,2ll t ~~ u.r1d. g: U1Jl.t~.8 ~3 
§ )8 ~1- t:_~.s C·ern(:~j_n.cl e·bD.lJ~I·e ~~l ern.E::r.t t s z.tl er·Bt c: .lJ.E.;r:t UJ.'"ld 
t1 e5. d. 0:c };ex·e cl111u:ng der· 1J~cl1 t t.o ~r~L~j.c~h.e ~ u.T; 1-Iä lft e 
rn:~L t z u.bt~ re C5}-1ti:.:;;:J. to 

Sämtliche Bauten hal:le.n sich lün.sichtlich der 
architektorliccl:-:tc:m. Ge~:d:;c:ü hmg 9 der Farbt;ebung 
1.md IVJ:aterialver<:rendlJn{; ej_rrHandfrei in ehe Ge-· 
sar~rtkonzeption einzufügen, Die Ge13taltunz der 
Umgebrmg hat ebenfaJ.lr:i nach einhei;clichen Grund-~ 
sä"czen zu c:cfolge:rL Ba\..l_ges"Ctche welche chosen 
An:forderrmgcm nj_cht entsrreclHm h:önncn von do:c 
Ba'-.üwmmissj_on zur Ueberar1Jcü tun{~; zurück,~~evdescm 
ve~cden o Zur 13e-:_,_rteilv_nt; aesthetischer li'ro.:::;en 
lw.nn die DaukormniDsion F8chleute beiz:i.d.wn o 

Als ergä.nzen.de Bauvor-schriften gelten das kant·
onale Bau:ret~1ement und das G-!:":;:;•lE:indebaureglement 
La:o.gendorf o 

§ ., 5-
-~...::~ .... 
Di.ese speziellen Ba1.rvoTschriftcn treten nach 
dcT G<:-:;nelrmieu..n.g durch den He&;icrungsrat mit der 
Pulüikation 1n1 Amt,sblatt in Kr::lft., 

Vom Gemeinderat genehmigt: Langendorff 29. November 1971 

De:t' Ammann~ 

Von , 
Ct8T' Geme inde--vei·)sarn[n:lt..ulg ger1el:11~1igt: 

Der Amm.smn: 

So ~Lo th tll~o. ~ 

Der Staatsschreiber~· 




